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Versickermulde

Einmündung Wirtschaftsweg

wird geschlossen

Versickermulde

Erdweg

Retentionsfläche

gemäß Berechnung

Büro Hydrotec, Aachen

Angleichung Graben

Einbau von Sohlsubstrat

Angleichung Graben

Einbau von Sohlsubstrat

Bauwerk Nr. 6615 202

Bau-km  1+486,06

Brücke im Zuge der L 532

über den Schachtelgraben

Rahmendurchlass aus Stahlbeton

Kreuzungswinkel = 100,000

g

LW = 6,00 m

LH = 2,50 m bis 3,65 m

KH = 0,45 m

Breite z. d. Geländern = 15,80 m

Verlegung Schachtelgraben

Verfüllung Grabenprofil
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Altarm

Einmündung Wirtschaftsweg

wird geschlossen

Einmündung Wirtschaftsweg

wird geschlossen
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1A

L

1A

L
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L

2A

L

1A

L

2A

L

1A

2A

L

1A

L

1A

L

1A

1A

1A

1A

L

1A

L

1A

L

3A

L

1A

L

11V

11V

6A

3A

L

1A

L

1A

1A

5A

L

3V

5A

L

3V

5V

5V

0,80

1 : 500

3

1 2 3 4 5 6 7

Einsaat und Entwicklung von Ufersäumen auf den

neuen und beanspruchten Grabenböschungen.

5A

L

Schutz und Erhaltung von Gräben und Uferge-

hölzen durch Abgrenzungseinrichtungen.

11V

Um Schadstoffeinträge in Boden und Wasser zu

vermeiden, sind die Schutzbestimmungen zur

Lagerung und Einsatz von wasser- und boden-

gefährdenden Stoffen zu beachten. Dies trifft ins-

besondere für die Bauarbeiten im Bereich der

Grabenquerungen zu.

3V

Die zu rodenden Bäume insbesondere im Bereich

der Ufergehölze sind auf einen Besatz mit Fleder-

mäusen zu kontrollieren. Eine Baumfällung ist

außerhalb der Quartiersnutzung durchzuführen.

5V

Einsaat von Landschaftsrasen auf Banketten,

in Mulden und auf Böschungen.

1A

L

Einsaat von Landschaftsrasen und Pflanzung von

Einzelbäumen auf Straßennebenflächen

2A

L

Entsiegelung nicht mehr benötigter Fahrbahn-

teile und Wirtschaftswege:

befestigte Flächen einschließlich Unterbau

herausnehmen, Untergrund tief auflockern

und Oberboden einbauen.

1A KV

Pflanzung von Baumweiden am verlegten

Grabenabschnitt.

3A

L

Erhaltung eines Grabenabschnittes als Altarm.

6A K3

9.2

Lageplan landschaftspflegerischer
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Einschnittsböschung

Fahrbahn, Asphaltdecke

Dammböschung

Fahrbahnquerneigung
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Entwässerungsmulde / Rinne
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Erdweg

Weg, Asphaltdecke

Rad- / Geh- und Wirtschaftsweg, Asphaltdecke

Fahrbahnteiler, Pflasterdecke

Straßennebenflächen

Retentionsfläche gemäß Berechnung Büro Hydrotec, Aachen 

Gehweg

Rad- / Gehweg, Asphaltdecke

Rinne / Regeneinlauf

Rückbau Verkehrsflächen

Zeichenerklärung

Weg, Schotterdecke

RE

Schutzeinrichtung

1A

CEF

Index

Maßnahmentyp

Maßnahmennummer

Maßnahmenkennung 

E Ersatzmaßnahme

V Vermeidungsmaßnahme 

Erläuterung Maßnahmentyp 

A Ausgleichsmaßnahme 

A

L

Landschaftsbildmaßnahme

im Straßenseitenraum

CEF

Erläuterung Index 

Erläuterung der MaßnahmeUmwandlung von ...

1E
KV, K4

Maßnahmen-

nummer

Bezug zur laufenden

Konfliktnummer

funktionserhaltene

Maßnahme

Verlust von Einzelbäumen/Gehölzen

Maßnahmen

Pflanzung von Gehölzen

Pflanzung Hochstammbaum

Entwicklung Extensivgrünland

Einsaat Landschaftsrasen

Grünfläche

Entwicklung Feuchtwiese 

Überflutungsmulde

Röhrichtpflanzung

Schutz und Erhaltung von Einzelbäumen

Schutzzaun zur Erhaltung von Biotopstrukturen

Sukzessionsfläche

Pflanzung von Feldhecke

Müller

Pauls

März 2020

März 2020
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